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HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: FSC-Zertifizierung mangels positiver Effekte aufgeben 
 
Einzelplan  09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  09 22   Bezeichnung Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz 

Produktnummer  010 Bezeichnung Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
12.291.000 0 12.291.000 

14 Summe Aufwendungen 38.382.900 -16.701.600 21.681.300 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge 13.046.000 0 13.046.000 

14 Summe Aufwendungen 33.671.600 -16.701.600 16.970.000 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
Streichung der Verpflichtungsermächtigungen 2023 und 2024 
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Die FSC-Zertifizierung schränkt die Möglichkeiten der Waldbewirtschaftung ein, ohne dass diese wirtschaftliche oder 
ökologische Vorteile hätte. Der Finanzhilfenbericht gibt Auskunft darüber, dass hierfür im Jahr 2022 eine Liquidität von 
65.000 Euro eingeplant war. Zudem führt der Hessische Rechnungshof in seinen Bemerkungen 2019 aus, dass alleine die 
regelmäßigen Kontrollen jährlich rund 1,2 Mio. Euro kosten. Wo die Kosten für die Kontrollen verbucht werden, ist dem 
Einzelplan nicht zu entnehmen. Behelfsweise werden die Mittel deshalb bei diesem Förderprodukt in Abzug gebracht. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2023 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


